
sind, an den Rechten der Betreuung der Kinder in unserem Lan
de weiter festhalten können.

Was in einem Land wie der DDR möglich war, solche Einrich
tungen zu schaffen und zu finanzieren, bei unseren ökonomi
schen Mißwirtschaften, wie es häufig bezeichnet wird, müßte 
doch erst recht in einem ökonomisch starken Land wie der BRD 
und daraus resultierend für ein gesamtes Deutschland möglich 
sein. Deshalb sollten diese Rechte, die es gibt, festgeschrieben 
werden und damit gleichzeitig natürlich die finanziellen Aus
gleiche gezahlt werden. Deshalb treten wir dafür ein, daß aus 
dem Bundeshaushalt die Ausgleichszahlungen erfolgen und 
über den 30. Juni hinaus diese Einrichtungen finanziell erhalten 
werden können, beispielgebend, und ich hoffe es persönlich 
auch, für die anderen Bundesländer der BRD.

Deshalb unterstützt meine Fraktion den Antrag der SPD und 
von Bündnis 90/Grüne und schlägt vor, diesen Antrag in die Aus
schüsse zu überweisen. - Danke.

(Beifall bei der PDS)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön. Es schließt sich an Abgeordneter Dr. Wösten
berg von der Fraktion der F.D.P.

—Ür. Wöstenberg für die Fraktion der F.D.P.:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Selbstverständlich sind die Kinder unsere Zukunft, und wir müs
sen alles dafür tun, daß sie wohlbehütet und umsorgt aufwach
sen können, daß sie zu fröhlichen Menschen werden und allseits 
gebildet sind.

Es gibt gar keinen Zweifel: In der DDR gibt es ein umfassen
des System der Kinderbetreuung, von der Geburt bis über die 
Schule hinaus. Inwieweit dieses System später Bestand haben 
wird, ist aber eine andere Frage. In der Bundesrepublik wachsen 
auch Kinder auf. Auch sie werden umsorgt und werden betreut, 
obwohl es diese ganzen staatlichen Möglichkeiten nicht in dem 
Umfang gegeben hat. Es gibt auch für mich keinen Zweifel, daß 
es einen Nachholebedarf in der jetzigen Bundesrepublik gibt. 
Aber es gibt für mich auch keinen Zweifel, daß wir in der DDR, 
auf dem jetzigen Gebiet der DDR, zu mehr pluralistischen For
men kommen müssen, daß ich mir sehr gut vorstellen kann, daß 
es sowohl auf kommunale als auch betriebliche, private und auch 
auf Eigeninitiative zurückgehende Selbsthilfevereinigungen 
hinausläuft, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Es kann si
cherlich in Zukunft nicht so sein, daß diese Kinderbetreuung 
,um Nulltarif erfolgt, denn die Kommunen müssen hierfür Geld 

aufwenden, das sie zum Teil gar nicht haben. Dieses Geld muß 
erst einmal erwirtschaftet werden. Man kann in der Sozialpolitik 
nur etwas verteilen, was vorher erarbeitet wurde.

(Beifall bei der F.D.P.)

Hier scheint nötig, daß eine angemessene Beteiligung der El
tern an den Kosten durchaus gegeben ist. Dort, wo die Eltern es 
nicht aufbringen können, da ist der Staat verpflichtet zu helfen, 
und dafür wird die F.D.P. auch künftig sorgen. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang auf die Rede meines Parteivorsitzenden 
auf dem 3. Frauenkongreß am 1. September, der sich eindeutig 
dafür ausgesprochen hat, ein flexibleres und umfassenderes Be
treuungssystem für die Kinder auch auf dem Gebiet der jetzigen 
Bundesrepublik zu erreichen.

Jetzt kommt aber das Prinzip dieser Vorlage. Ich meine, wir sind 
uns in der Aufgabenstellung einig, aber ich glaube, uns trennen 
doch wieder Welten auf den Wegen dorthin. Ich glaube nicht, daß 
wir jetzt schon wieder etwas beschließen können, was eindeutig in 
die rechtlichen Belange der Länder und Kommunen eingreift

(Beifall bei der F.D.P.) 

und über den 30. Juni 1991 hinaus wirksam ist. Es tut mir leid,

es kann passieren, daß sich Kommunen oder Länder gezwungen 
sehen, Bestimmungen, die wir jetzt beschließen würden, sofort 
oder später in irgendeiner Form außer Kraft zu setzen oder zu 
novellieren.

Ich meine, der Übergangszeitraum bis zum 30.6. 1991 sichert 
erst einmal den momentanen Bestand und bietet ausreichend 
Gelegenheit, um allen Trägen, die sich an der Betreuung der Kin
der beteiligen wollen, eine Anlaufstrecke zu bieten. - Ich danke 
Ihnen.

(Beifall bei CDU/DA, DSU und F.D.P.)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön. Für die Fraktion CDU/DA spricht der Abgeord
nete Dr. Fischer.

Dr. Fischer für die Fraktion CDU/DA:

Herr Präsident! Verehrte Abgeordnete! Meine Damen und 
Herren! Die familienpolitischen Positionen der Fraktion CDU/ 
DA sind klar. Für uns Christdemokraten ist die Familie die natür
liche Umwelt des Kindes, die ihm Geborgenheit und die Voraus
setzungen für ein gesundes Gedeihen an Leib und Seele bieten 
kann. Dennoch verkennen wir nicht den erzieherischen Wert der 
Kindergemeinschaft. Darüber hinaus sehen wir die Notwendig
keit, daß die vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen 
auch aus sozialen Gründen weiterbestehen müssen.

Der Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Grüne und SPD stellt in 
diesem Zusammenhang folgende Forderung an den Ministerrat: 
Per Gesetz soll dieser den Haushalt der neu zu bildenden Länder 
so ausstatten, daß sie den Fortbestand der bestehenden kommu
nalen Kindereinrichtungen über das Jahr 1991 hinaus garantie
ren können.

Die Realisierung solch einer Forderung ist allerdings nur 
schwer möglich. Damit soll der Ministerrat der nur noch wenige 
Wochen bestehenden DDR in die Hoheit der erst noch zu bilden
den Länder schon heute und mit Wirkung über Jahre hinaus ein- 
greifen. Anders ausgedrückt, der Ministerrat soll über nicht vor
handene Finanzen noch nicht existierender Länder entscheiden.

Die Fraktion CDU/DA stimmt dem Überweisungsantrag in die 
Ausschüsse zu. Im Zusammenhang damit machen wir den Vor
schlag, den Antrag in den Ausschüssen unter folgendem Aspekt 
zu diskutieren: Um die gegenwärtig in den zukünftigen Ländern 
Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen bestehenden Kinderbetreu
ungseinrichtungen zu erhalten, ist § 24 des Kinder- und Jugend
hilfegesetzes, das im Gebiet gemäß Artikel 3 des Einigungsver
trages am 3.10. in Kraft tritt, anzuwenden.

Bei der Bedarfsorientierung ist vom Bestand an der zur Zeit 
vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen auszugehen.

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir zum besseren 
Verständnis, den § 24 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zu zi
tieren.

„Alle Kinder, für deren Wohl eine Forderung in Tagesein
richtungen oder in Tagespflege erforderlich ist, sollen eine 
entsprechende Hilfe erhalten. Die Länder regeln die Ver
wirklichung dieses Grundsatzes durch Landesrecht und tra
gen für einen bedarfsgerechten Ausbau Sorge.“

Unsere Begründung, den Antrag in den Ausschüssen unter 
diesem Gesichtspunkt zu diskutieren, lautet:

1. Der § 24 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes der BRD, das 
ab 3.10.1990 auf dem Gebiet der dann ehemaligen DDR in Kraft 
tritt, legt fest, daß für einen bedarfsgerechten Ausbau der Kin
derbetreuungseinrichtungen Sorge zu tragen ist.

2. Unser Vorschlag interpretiert den § 24 des Kinder- und Ju-
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